
12. 6. 20 Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Bekämpfung des Corona
Virus ......................................................................................................................

Ändert FFN 9154
390

H 13614

389

Gesetz und Verordnungsblatt
für das Land Hessen

2020

Tag Inhalt Seite

Nr. 32Ausgegeben zu Wiesbaden am 13. Juni 2020

Herausgeber: Hessische Staatskanzlei, Wiesbaden
Verlag: A. Bernecker Verlag GmbH, Unter dem Schöneberg 1, 34212 Melsungen,
Telefon (0 56 61) 7 310, Fax (0 56 61) 73 14 00, ISDN: (0 56 61) 73 13 61, Internet: www.bernecker.de
Druck: Druckerei Bernecker GmbH, Unter dem Schöneberg 1, 34212 Melsungen, Telefon (0 56 61) 7 310, Fax (0 56 61) 73 12 89
Vertrieb und Abonnementverwaltung: 
A. Bernecker Verlag GmbH, Unter dem Schöneberg 1, 34212 Melsungen, Tel.: (0 56 61) 7 314 20, Fax: (0 56 61) 7 314 00
EMail: aboverwaltung@bernecker.de
Bezugsbedingungen: Laufender Bezug nur im Verlagsabonnement. Bezugszeit ist das Kalenderjahr. Abbestellungen zum 31. Dezember müssen spätestens am
15. November schriftlich beim Verlag vorliegen. Fälle höherer Gewalt, Streik, Aussperrung und dergleichen entbinden den Verlag von der Verpflichtung auf Erfül
lung von Aufträgen und Schadensersatzleistungen.
Bezugspreis: Der jährliche Bezugspreis beträgt 62 EUR einschl. MwSt. und Versand. Einzelausgaben kosten bis zu einem Umfang von 16 Seiten 
EUR 3,83. Bei stärkeren Ausgaben erhöht sich der Preis um 3,06 EUR je zusätzlich angefangener 16 Seiten. Die Preise verstehen sich inkl. MwSt. und 
zzgl. Porto und Verpackung.



Aufgrund des 

1. § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zu
letzt geändert durch Gesetz vom 19. Mai
2020 (BGBl. I S. 1018),

2. § 89 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Ge
setzes über die öffentliche Sicherheit und
Ordnung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I
S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz vom
7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), 

verordnet die Landesregierung:

Artikel 11)

Änderung der Verordnung zur
Bekämpfung des CoronaVirus

Die Verordnung zur Bekämpfung des Co
ronaVirus vom 13. März 2020 (GVBl. 
S. 150), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 9. Juni 2020 (GVBl. S. 380), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Personen, die auf dem Land,
See oder Luftweg aus dem Aus
land in das Land Hessen einrei
sen und sich zu einem beliebigen
Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen
vor Einreise in einem Risikoge
biet nach Abs. 4 aufgehalten ha
ben, sind verpflichtet, sich unver
züglich nach der Einreise auf di
rektem Weg in die eigene Häus
lichkeit oder eine andere geeig
nete Unterkunft zu begeben und
sich für einen Zeitraum von 
14 Tagen nach ihrer Einreise
ständig dort abzusondern; dies
gilt auch für Personen, die zu
nächst in ein anderes Land der
Bundesrepublik Deutschland ein
gereist sind.“

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

b) Als Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Risikogebiet im Sinne des
Abs. 1 Satz 1 ist ein Staat oder eine
Region außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland, für den oder die zum
Zeitpunkt der Einreise in die Bundes
republik Deutschland ein erhöhtes Ri
siko für eine Infektion mit dem SARS
CoV2Virus besteht. Die Einstufung
als Risikogebiet erfolgt durch das
Bundesministerium für Gesundheit,

das Auswärtige Amt und das Bundes
ministerium des Innern, für Bau und
Heimat und wird durch das Robert
KochInstitut veröffentlicht.“

2. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2

Ausnahmen

(1) Von § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst
sind Personen, die nur zur Durchreise in
die Bundesrepublik Deutschland einrei
sen; diese haben das Gebiet Hessens
auf unmittelbarem Weg zu verlassen. Die
hierfür erforderliche Durchreise durch
das Gebiet Hessens ist hierbei gestattet.

(2) Von § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst
sind Personen, 

1. die beruflich bedingt grenzüberschrei
tend Personen, Waren und Güter auf
der Straße, der Schiene, per Schiff
oder per Flugzeug transportieren und
sich dafür weniger als 72 Stunden in
einem Staat nach § 1 Abs. 4 aufgehal
ten haben oder sich zu diesem Zweck
weniger als 48 Stunden in Hessen
aufhalten, 

2. die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit als
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Luft, Schiffs, Bahn oder Fernbus
verkehrsunternehmen oder als Besat
zung von Flugzeugen, Schiffen, Bah
nen und Bussen weniger als 72 Stun
den in einem Staat nach § 1 Abs. 4
aufgehalten haben oder sich zu die
sem Zweck weniger als 48 Stunden in
Hessen aufhalten,

3. deren Tätigkeit für die Aufrechterhal
tung der Pflege diplomatischer Bezie
hungen oder der Funktionsfähigkeit
von Volksvertretung, Regierung und
Verwaltung des Bundes, der Länder
und der Kommunen sowie der Euro
päischen Union und internationaler
Organisationen zwingend notwendig
ist; die zwingende Notwendigkeit ist
durch den Dienstherrn oder Arbeitge
ber zu prüfen und zu bescheinigen,

4. die als Angehörige der Bundeswehr
und alliierter Streitkräfte im Sinne des
NATOTruppenstatuts sowie als Poli
zeivollzugsbeamte aus dem Einsatz
und aus einsatzgleichen Verpflichtun
gen in einem Staat nach § 1 Abs. 4
zurückkehren oder zum Einsatz im
Geltungsbereich dieser Verordnung
beordert sind.

(3) Von § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst
sind Personen, die über ein ärztliches
Zeugnis in deutscher oder in englischer
Sprache verfügen, welches bestätigt,
dass keine Anhaltspunkte für das Vorlie
gen einer Infektion mit dem SARSCoV
2Virus vorhanden sind, und dieses dem
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zuständigen Gesundheitsamt auf Verlan
gen unverzüglich vorlegen. Das ärztliche
Zeugnis nach Satz 1 muss sich auf eine
molekularbiologische Testung auf das
Vorliegen einer Infektion mit dem SARS
CoV2Virus stützen, die in einem Mit
gliedstaat der Europäischen Union oder
einem sonstigen durch das Robert Koch
Institut veröffentlichten Staat durchge
führt und höchstens 48 Stunden vor Ein
reise in die Bundesrepublik Deutschland
vorgenommen worden ist. Das ärztliche
Zeugnis nach Satz 1 ist für mindestens
14 Tage nach Einreise aufzubewahren.

(4) In begründeten Fällen können
durch das zuständige Gesundheitsamt
Befreiungen zugelassen werden, sofern
dies unter Abwägung aller betroffenen
Belange vertretbar ist.

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten nur, soweit
die dort bezeichneten Personen keine
Symptome aufweisen, die auf eine Er
krankung mit COVID19 im Sinne der da
für jeweils aktuellen Kriterien des Robert
KochInstituts hinweisen. Treten binnen
14 Tagen nach Einreise Symptome für ei
ne Erkrankung mit COVID19 im Sinne
der dafür jeweiligen Kriterien des Robert
KochInstituts auf, haben die Personen
nach Abs. 2 bis 4 unverzüglich das zu

ständige Gesundheitsamt hierüber zu in
formieren.

(6) Die §§ 28, 30 und 31 des Infekti
onsschutzgesetzes bleiben im Übrigen
unberührt.“

3. In § 4 werden die Nr. 5 bis 7 durch fol
gende Nr. 5 bis 8 ersetzt:

„5. entgegen § 2 Abs. 1 Satz 1 zweiter
Halbsatz das Gebiet Hessens nicht
auf unmittelbarem Weg verlässt,

6. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 das Test
ergebnis auf Verlangen nicht oder
nicht rechtzeitig dem zuständigen Ge
sundheitsamt vorlegt,

7. entgegen § 2 Abs. 5 Satz 2 die zu
ständige Behörde nicht oder nicht
rechtzeitig informiert oder

8. entgegen § 2a die zuständige Behör
de nicht informiert.“

4. In § 5 Satz 2 wird die Angabe „5. Juli
2020“ durch „16. August 2020“ ersetzt.

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 15. Juni 2020
in Kraft. 
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Wiesbaden, den 12. Juni 2020

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

K l o s e

D e r  M i n i s t e r
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B e u t h




